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Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5906/21-1-1976 

ANPRAGEBEANTHORTUNG 

68"1 lAB 

1976 -OS- 0 6 
zu 61.f;t JJ 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Dr. Lanner und Genossen, Nr. 61l7/J
NR/t976 vom 1976 07 12: "Gesnr:;,chsgeh 1'lhren
ent"Jicl\:lung für Fernsprechte1.lnehme'r in -
Orten bis zu 5.000 Einvrohnern". 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, ,·de folgt 7,U beant"!orten: 

Zu 1: 

'Die zu einer Aussage ilber die GesprRchsgebflhrenent"ricklung not

wendigen Messungen des Fernsprechverkehrs wurden in den einzelnen 

Gebührenrelationen (Fernzonen) in insgesamt 26 Orten bzw. Gemeinden 

des Bundesgebietes durchgefUhrt. 

Den nachstehenden Untersuchungsergehnissen liezt - der Anfrage 
entsnrechend - der Fernsprechverkehr in Orten bis 5.000 Ein

wohner zugrunde, wobei die technischen Gegebenheiten bei der 
Auswahl der betreffenden Orte bzw. Ge~einden mit~uberncksichtigen 
Naren. 

Den angeführten Untersuchunr;en zufolge ~"Terden in den betreffenden 
Gebieten von den ins~esamt im Fernverkehr abrewickelten Gespr~chen 

Gu,u cf in der 1. Pernzone ,. 
15 cf in der II. Fernzone lO 

11,5 <1 in der III. Tt'ernzone /0 

4,9 01 in der IV. Fernzone j::J 

1,9 cl in dE.r v. Fernzone Ja 

geführt. 
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Auf die Fp.rn~onen "Ausland" entfallen insgesamt 2,3 % der im 
Fern verkehr Uberhaunt abgei·rickel ten Ge~Dr~! ehe. 

Zu 2: 

Die Grundgehühr "Turde - wie bereits in einer frOheren 'Anfra1::ebe

antl']Ortung a.usgeführt - lediglich vereinheitlicht., weil der Auf

\'land für die Bereitstellung der Teilnehmereinrj.chtu'1gen in einem 

Ortsnetz für Jeden Teilnehmer gleich groß ist; (die Staf'felun['; 

vTar übrigens ein Relikt aus der Zeit der HandverT"',~.ttlung). 

Detaillierte Angaben über die Belastung der einzelnen Teilne~~er 

durch die Gesprc~chsgehUhren k()nnen nicht remacht 1,,,,erden, diese 

Belastung in Orten mit v1eniger als '5000 Einwobnern im Vergleich 

zu Gesamtösterreich ist nicht erfa;~bar. Zvrar Nurde' die Grund

gebUhr in Orten mit weniger als 5000 Einwohnern Uheroroportional 

erh5ht, dem steht aber eine unterproportionale Erhöhung der Tarife 

der I. Fernzone gegenOber, "leIche - \'lie sich aus der AufstE:!llung 

zu Punkt 1 ergibt - g('radc in trleineren Ortsnetzen von besonderer 

Bedeutung sind. 

Zu3 : 

Für die n~chste Neuregelung der FernsprechgebVhren ist eine 

'tt.J'eitere unterproportionale Erhöhtmg des Tarifes der I. Fern7.one 

beabsichtigt) I'Todurch di eser '.'reiter an den Ortstarif angen?hert 

werden ltJird. 
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